
Oppositionelle Journalisten in Athen verhaftet
Verstoß gegen Pressegesetz und Ausnahmebestimmungen vorgeworfen /  Anlaß Aufruf zur Bildung einer neuen Regierung

HJK. ATHEN, 25. März. G rie
chische Sicherheitsorgane haben in  der 
Nacht zum Mittwoch v ier leitende P er
sönlichkeiten der liberalen Oppositions
zeitung „Ethnos“ in  A then verhaftet, 
darun ter die beiden H erausgeber Costas 
Kyriazis und Costas Nicolopoulos, den 
Chefredakteur Ioannis Kapsis und  den 
Chef vom Dienst, Costas Economidis. 
Ein Behördensprecher begründete die 
Maßnahme, die in  der H auptstadt be
trächtliches Aufsehen erregte, m it Ü ber
tretungen des Pressegesetzes und ebenso 
der Bestimmungen des Ausnahm ezu
standes, die — vom Chef des G eneral
stabs am 21. A pril 1967 erlassen — zum 
Teil auch je tzt nach nahezu drei Jah ren  
noch in K raft sind.

Die vier festgenommenen Verleger 
wer gegenwärtig von Beam ten der 
Sicht. „.eitspolizei verhört und sollen — 
voraussichtlich bereits an diesem Don
nerstag — einem M ilitärgericht vorge
führt werden. Die Bekanntgabe der 
genauen Anschuldigungen ist erst dann 
zu erwarten. In  A then hieß es am M itt
woch, daß der d ritte  H erausgeber des 
Blattes, dessen Auflage etw a 85 000

Exem plare beträg t und  das auf Grund 
seiner ablehnenden H altung der Mili
tärregierung gegenüber bereits w ieder
holt V erbreitungsschwierigkeiten ausge
setzt war, b isher „noch gesucht“ wird. 
M it dem  in  Aussicht stehenden Aus
nahm everfahren w ürde in Griechenland 
zum ersten Mal seit dem Um sturz von 
1967 die M ilitärgerichtsbarkeit zur A b
urteilung eines Pressevergehens einge
schaltet.

Wie die offiziöse Nachrichtenagentur 
„Ana“ am Mittwoch berichtete, erfolgte 
die A ktion — offenbar durch Organe 
der Militärpolizei — auf G rund der P u 
blikation eines Interview s m it dem frü 
heren Industriem inister der Zentrum s
union, Ioannis Zigdis, in dem dieser 
m it einem Hinweis auf die Griechen
land aus dem Zypern-Konflikt drohen
den Verwicklungen zur „Bildung einer 
Regierung der nationalen E inheit“ auf
rief. Die Behörden sehen darin  augen
scheinlich eine Ü bertretung des ge
wöhnlichen Strafrechts, das die V erbrei
tung unzutreffender Gerüchte und fa l
scher Berichte, die zu einer B eunruhi
gung der Öffentlichkeit führen könn

ten, un te r S trafe stellt, und  ebenso ein 
Vergehen gegen die m ilitärischen Aus
nahm ebestim m ungen. Nach offiziösen 
Hinweisen fahndet die Polizei auch nach 
dem ehemaligen M inister in  der Regie
rung Papandreou, Zigdis, der das In ter
view  gegeben hatte.

Die Zeitung „Ethnos“ m it der bean
standeten Veröffentlichung w ar am  
Mittwoch jedoch nicht verboten und 
der Verkauf erfolgte an  den Zeitungs- 
stsnden der H auptstadt augenscheinlich 
auch ohne Behinderung. In  dem  In te r
view heißt es, daß das Land durch die 
Vorgänge auf Zypern einer „ernsten Ge
fah r“ ausgesetzt sei, eine In terpretation, 
die zu der amtlichen Beurteilung der Si
tuation im  W iderspruch steht.

In  der H auptstadt w ar w eiter zu er
fahren, daß die M aßnahm en gegen 
„Ethnos“ auf Betreiben des M ilitärbe
fehlshabers von Athen, G eneral Gitzi- 
kis, erfolgt seien. Im  Falle eines Schuld
spruches drohen den Angeklagten F re i
heitsstrafen bis zu zwölf M onaten und 
Geldbußen bis zu etw a 12 000 M ark.

Der Hochverrats-Prozeß in Griechenland
Gegen die „Widerstandsgruppe der Professoren“ /  Beobachter aus der Bundesrepublik

Kü. FRANKFURT, 25. März. An die
sem K arfreitag beginnt in  A then der 
Strafprozeß gegen die, w ie es heißt, 
„W iderstandsgruppe der Professoren“. 
Hauptangeklagte sind der S trafrechtler 
Professor Georg Mangakis, der Volks
w irt Professor Dionisios Karagiorgas 
und der G eneralleutnant außer Diensten 
Georg Iordanidis. Zusammen m it ihnen 
stehen 32 weitere Personen vor Gericht, 
Rf “sanwälte, W irtschaftswissenschaft
ler achter und Studenten. Dies ist ver
mutlich nach der Zahl der Angeklagten, 
nach ihrer Person und ihrer Tätigkeit die 
wichtigste aller W iderstandsgruppen, 
denen nach dem Putsch der Obersten der 
Prozeß gemacht wird. Dieser Meinung 
sind auch griechische Gegner des Obri- 
stenregimes, die zur Zeit in  der Bundes
republik leben.

Den Angeklagten in  A then w ird vor
geworfen, enge Verbindung zu W ider
standsgruppen gehabt zu haben, vor a l
lem zur „Demokratischen Verteidigung“. 
Sie sollen K ontakte zum Ausland ge
habt, der ausländischen Presse und „an
tigriechisch und antinational“ gesinnten 
Kreisen Inform ationen zugeleitet haben. 
Zudem sollen sie ausländischen Journa
listen und Politikern, die in A then die 
Zustände studieren wollten, M aterial ge
geben haben. Den Angeklagten wird 
w eiter die Bildung von W iderstands
gruppen vorgeworfen sowie Druck und 
Verbreitung illegaler Zeitungen und 
Flugschriften. Schließlich w irft ihnen die 
Anklage vor, Umsturz m it gewaltsam en 
M itteln betrieben zu haben. Sie sollen 
fü r verschiedene Sprengstoffanschläge, 
etw a auf die Tankstellen der F irm a 
Esso-Papas, das Stadtbüro dep Olympic

Airways, die Büros verschiedener B an
ken und das Gebäude der Arm eepen
sionskasse verantw ortlich sein. Die A n
klage stü tzt sich auf ein Gesetz zur Be
käm pfung kommunistiscfter Umtriebe, 
das aus der Bürgerkriegszeit (1946 bis 
1950) stammt. Es sieht fü r die beschrie
benen Taten die Todesstrafe oder le
benslang Zuchthaus vor.

Professor M angakis hat in München 
prom oviert und in Freiburg im Breis
gau im  W intersem ester 1962/63 gelehrt. 
Am 26. Ju li 1969 w urde er w ährend sei
nes U rlaubs auf Mykonos nachts aus 
dem B ett heraus verhaftet. Professor 
Karagiorgas ha t in London promoviert. 
E r gilt als einer der führenden W irt
schaftsfachleute Griechenlands. General 
Iordanidis galt als einer der wenigen

Ko. WIEN, 25. März. Aus Anlaß des 
25jährigen Jubiläum s der „Befreiung 
U ngarns“ ha t der P räsid ia lrat der Uri
garischen Volksrepublik eine w eitrei
chende Am nestie erlassen, durch die alle 
S trafen bis zu einem Ja h r Gefängnis, 
Besserungs- oder Erziehungsanstalt 
sowie Geldstrafen vollständig getilgt 
werden. S trafen im Ausmaß von einem 
bis fünf Jah re  H aft w erden auf die 
H älfte herabgesetzt. Ausgenommen von 
dieser Amnestie sind Verbrechen gegen 
das menschliche Leben, Notzucht,
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demokratisch gesinnten Generale in  
Griechenland.

Einige der Angeklagten sind bereits 
vor ih rer V erhaftung wegen ih rer poli
tischen A uffassung verfolgt worden. 
Nach bisher nicht bestätigten, aber häu 
figer w iederkehrenden Berichten sollen 
Angeklagte dieses Prozesses gefoltert 
worden sein. Die Ehefrau von Professor 
M angakis w urde im A ugust 1969 wegen 
der Behauptung, ih r M ann w erde in der 
Polizeihaft unmenschlich behandelt, von 
einem M ilitärgericht zu vier Jah ren  Ge
fängnis verurteilt. Zu dem je tzt in  
A then beginnenden Prozeß reisen Beob
achter des deutschen Juristentages, der 
westdeutschen Rektorenkonferenz und 
der in ternationalen Juristenkom m ission 
nach Griechenland. Die Anklageschrift 
w urde in m ehreren griechischen Zei
tungen vom 20. März veröffentlicht.

Die Amnestie scheint dara’ 
net zu sein, die Bemühung^ 
rischen Regierung um e> 
politisches Klima zu 
Einbeziehung der 
die Amnestie ist 
die ungarisch r 
ist, m it den 
zen lebe*' 
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Budapest erläßt weitreichende Amnestie
Tilgung der Freiheitsstrafen unter einem Jahr auch für Auslandsungar


